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§ 1 Einführung 

Wirtschaftliche Unternehmungen sind seit jeher zum Zwecke der Bün-
delung von Kapital, Arbeitskraft,  Kenntnissen und Fähigkeiten auf den Zu-
sammenschluß mehrerer angewiesen. Die Lenkung der Geschicke des so 
entstandenen Unternehmens erfordert  es, daß die Teilhaber Einvernehmen 
darüber herstellen, auf welche Weise die gemeinsamen Ziele angestrebt 
werden sollen. Im Regelfall erfolgt  diese Mitwirkung der Gesellschafter im 
Rahmen einer Gesellschafterversammlung.  Die Teilnahme hieran bietet die 
Gelegenheit zum Meinungsaustausch und zur Information, bevor es zur 
Stimmabgabe und damit zur Beschlußfassung und Entscheidung der anste-
henden Fragen kommt. Für die Meinungsbildung ausschlaggebend ist dabei 
auch das Auskunfts- und Kontrollrecht des Gesellschafters,  welches je nach 
Gesellschaftsform  in der Gesellschafterversammlung  oder unabhängig da-
von ausgeübt werden kann. 

Der Gesellschafter kann eine vernünftige Entscheidung nur dann treffen, 
wenn er auch in der Lage ist, die immer komplizierter werdenden Zusam-
menhänge des Wirtschaftslebens zu erfassen und richtig zu bewerten. Eine 
sinnvolle Ausübung der Rechte der Gesellschafter bei der Beschlußfassung 
setzt daher nicht nur die bloße Teilnahme an der Versammlung sondern zu-
dem ein bestimmtes Maß an Sachverstand voraus. Auf welche Weise aber 
kann der Gesellschafter von seinen Mitverwaltungsrechten Gebrauch ma-
chen, wenn eine dieser Voraussetzungen, also die Möglichkeit zur Teil-
nahme an der Versammlung oder der hinreichende Sachverstand, nicht ge-
geben ist? Als Ausweg bietet sich dann die Vertretung bzw. Beratung des 
Gesellschafters bei der Ausübung der Mitverwaltungsrechte an. 



2 § 1 Einführung 

L Fragestellung 

Damit ist die Frage der Zulässigkeit der Drittbeteiligung in Form von 
Stellvertretung und Beistandschaft bei der Beschlußfassung im Gesell-
schaftsrecht aufgeworfen,  der in der vorliegenden Arbeit nachgegangen 
werden soll. Über die Gebrechlichkeits- und die Abwesenheitspflegschaft 
hinaus, die aufgrund ihrer engen Voraussetzungen nur einen begrenzten 
Anwendungsbereich haben, gibt es gesetzliche Bestimmungen insoweit nur 
sehr lückenhaft. Die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch 
Dritte ist lediglich für Körperschaften  in §§ 134 Abs. 3 AktG, 47 Abs. 3 
GmbHG und 43 Abs. 5 GenG vorgesehen. Entsprechende Regelungen für 
die Personengesellschaften gibt es nicht. Vorschriften  über die Hinzuzie-
hung eines Beistands bei der Stimmabgabe lassen sich genauso wenig finden 
wie Regelungen der Drittbeteiligung bei der Ausübung von Auskunfts- und 
Kontrollrechten. Dies führt  dazu, daß die Drittbeteiligung weitgehend der 
gesellschaftsvertraglichen  Regelung überlassen ist. Deren Wirksamkeit kann 
aber gerade wegen der unklaren Gesetzeslage in jedem Einzelfall zweifel-
haft sein. Bei der mit der Stellvertretung und Beistandschaft verbundenen 
"heiklen" Situation der Beteiligung dritter, gesellschaftsfremder  Personen, 
die in keinerlei Rechtsbeziehung zu den Mitgesellschaftern stehen brauchen, 
sind somit Rechtsunsicherheit und deswegen Auseinandersetzungen zwi-
schen Gesellschaftern vorprogrammiert.  Die Fragestellung markiert inso-
fern ein Spannungsfeld zwischen dem einzelnen Gesellschafter einerseits 
und seinen Mitgesellschaftern andererseits, das im "Gesellschaftsalltag" 
nicht ohne Brisanz ist. 

U m den Gegenstand der Untersuchung anschaulich zu machen, soll 
zunächst anhand verschiedener frei  gewählter Beispiele das Bedürfnis nach 
Drittbeteiligung im Gesellschaftsrecht dargestellt werden. 

Beispiel 1: 

Es wird zu einem bestimmten Termin ordnungsgemäß zur Gesellschaf-
terversammlung geladen. Hieran kann ein Gesellschafter nicht teilnehmen, 

a) da er nach einer arbeitsreichen Woche an diesem Tag einmal entspan-
nen möchte. 

b) da er an einer Familienfeier teilnehmen möchte. 



I. Fragestellung 3 

c) da er es wegen seiner vielfältigen wirtschaftlichen Aktivitäten und Be-
teiligungen vorzieht, einen anderen geschäftlichen Termin wahrzunehmen. 

d) da er sich auf einer schon länger geplanten Urlaubsreise, einer Sanato-
riumskur oder einer Geschäftsreise für die Gesellschaft befindet. 

e) da er an diesem Tag eine leichte Erkältung oder eine schwere fieber-
hafte Erkrankung hat oder sich sogar nach einem Unfall bettlägrig im Kran-
kenhaus aufhalten muß. 

Der Gesellschafter möchte auf die Ausübung seiner Rechte aber nicht 
verzichten und erwägt, sich in der Versammlung durch einen Bevollmäch-
tigten vertreten zu lassen. Dieser soll in der Versammlung erscheinen, sich 
an der Diskussion beteiligen und schließlich auch für den Gesellschafter ab-
stimmen. 

Für diesen Beispielfall kann es zudem unterschiedliche Voraussetzungen 
geben. Entweder gilt in der Gesellschaft das Einstimmigkeitsprinzip. Ein 
Beschluß kann dann nur bei Mitwirkung aller Gesellschafter gefaßt werden. 
Demzufolge kann es zu keiner Entscheidung kommen, solange nicht jeder 
Gesellschafter,  gleich ob selbst oder durch Vertreter, an der Abstimmung 
teilnimmt. Oder aber die Gesellschafterversammlung  entscheidet nach dem 
Mehrheitsprinzip. Dann kann auch bei Abwesenheit eines Gesellschafters 
ein wirksamer Beschluß gefaßt werden, soweit nicht ein besonderes 
Quorum erforderlich  ist. 

Beispiel 2: 

Die Gesellschafterversammlung  wird ordnungsgemäß einberufen. Der 
Termin ist allen Gesellschaftern recht. Der Tagesordnung ist aber zu ent-
nehmen, daß eine Entscheidung ansteht, die unter bestimmten wirtschaftli-
chen, technischen oder rechtlichen Aspekten getroffen  werden muß. Dar-
über hinaus haben einige Gesellschafter schon im voraus auf das Bestehen 
von Meinungsverschiedenheiten hingewiesen. Daher ist zu erwarten, daß es 
in der Versammlung zu einer umfassenden Aussprache kommen wird, in 
der die entscheidungserheblichen Argumente vorgebracht und weitere bis-
lang unbekannte Informationen erteilt werden. Hiervon möchte der Gesell-
schafter seine eigene Meinung abhängig machen. 




